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Pogrome und Rechtlosigkeit in Rußland

nowo und sein Stellvertreter Plehwe standen, führte in die Verwal¬
tung des ganzen Reiches die berüchtigten Methoden des Polizei¬
departements ein, dessen Leiter die beiden Würdenträger ehedem
gewesen waren.

Nach der Ablehnung des Vorschlags der Pahlenschen Kommission,
der die Erleichterung der Lage der Juden befürwortete, beauftragte
der Zar das Innenministerium, ein Projekt in diametral entgegen¬
gesetztem Sinne auszuarbeiten. Dieses unter den Auspizien des be¬
rüchtigten Polizeichefs von Plehwe entworfene Projekt wurde gleich
einem Kriegsplan aufs strengste geheimgehalten. Indessen sollte das
Geheimnis bald offenbar werden. Das Innenministerium hatte nämlich
den Entwurf an die Generalgouverneure zur Begutachtung versandt,
und den ausländischen Zeitungskorrespondenten war es gelungen, sich
Abschriften des vertraulichen Dokuments zu verschaffen und über
dessen Inhalt nach den westeuropäischen Hauptstädten zu berichten.
So verbreitete sich im Frühjahr 1890 auch in Rußland das beunruhi¬
gende Gerücht von dem angeblich 4o Punkte enthaltenden Regie¬
rungsprojekt. Die ausländische Presse schlug Alarm, wobei die ge¬
planten Unterdrückungsmaßnahmen namentlich in England Aufsehen
erregten, wo die reaktionäre Politik Rußlands nicht nur von der eng¬
lischen Presse, mit den „Times“ an der Spitze, sondern auch von
dem dort erscheinenden Organ der russischen politischen Emigran¬
ten „Darkest Russia“ („Das dunkelste Rußland“) entlarvt und ge¬
geißelt wurde. Die russische Regierung ließ zwar diese Gerüchte
durch ihre diplomatischen Geschäftsträger dementieren, hinderte aber
zugleich die halbamtlichen judenfeindlichen Zeitungen „Nowoje
Wremja“ und „Grashdanin“ nicht daran, die Nachrichten über die
projektierten Repressivmaßnahmen wiederzugeben und zustimmend
zu glossieren sowie darüber hinaus „die Verdrängung der Juden aus
allen Arbeitsgebieten“ zu empfehlen. Das abgekartete Spiel wurde
aber im Auslande sofort durchschaut. Ende Juli und Anfang August
wurde die englische Regierung in den beiden Häusern des Parlaments
darüber interpelliert, ob es ihr nicht angezeigt erscheine, zugunsten
der bedrängten russischen Juden, für die im Falle ihrer Massenaus¬
wanderung auch England zu sorgen haben würde, diplomatische Vor¬
stellungen zu erheben. Die vom Premierminister Salisbury im Ober¬
haus und dem Außenminister Ferguson im Unterhaus erteilte Ant¬
wort lautete dahin, daß die Regierung die „die Interpellation ver-
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